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SATZUNG 

 

zur Änderung der Satzung über die Abwasserbeseitigung in der  

Stadt Kassel (Abwasser- und Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung)  

vom 26. November 2018 

 

(Erste Änderung) 

 

vom  

 

 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 50, 51, 93 Abs. 1 sowie 121 und 127 der Hessischen 

Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 

durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), des Eigenbetriebsgesetzes in 

der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 

vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), in Ausführung der §§ 1 - 5 a, 10, 11 des Gesetzes über 

kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), sowie aufgrund des Hessischen 

Wassergesetzes (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 

4 des Gesetzes vom 22. August 2018 (GVBl. S. 366) hat die Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Kassel in ihrer Sitzung am         die folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Abwasserbeseitigung in der Stadt Kassel (Abwasser- und Abwasserbeitrags- und -

gebührensatzung) vom 26. November 2018 (Erste Änderung) beschlossen. 

 

 

Artikel 1 

 

§ 2 Nr. 10 und Nr. 12 erhalten folgende Fassung: 

 

„10. Festsetzungszeitraum  

Festsetzungszeitraum ist der Zeitraum, für den aufgrund einer Inanspruchnahme der 

Einrichtung eine Gebührenschuld entsteht. Näheres bestimmen die Regelungen der 

Gebührentatbestände.“ 

 

 

 „12. Grundstück 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist – unabhängig von den Eintragungen im 

Liegenschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung – 

jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet“. 

 

 

 

 

 



Artikel 2 

 

 

§ 28 erhält folgende Fassung: 

 

„(1) Die maßgebliche Wassermenge bemisst sich nach der gemessenen Wassermenge der 

eingebauten Wasserzähler. Falls Wasserzähler in den Fällen des § 27 Abs. 1 Nr. 1.2 und 

1.3 der Satzung fehlen, sind diese innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie Stadt Kassel 

den Einbau verlangt hat, auf Kosten des Anschlussnehmers einzubauen. 

 

 (2) Die Wasserzähler, die Mengen im Sinne des § 27 Abs. 1 Nr. 1.1 der Satzung erfassen, 

werden von der Stadt Kassel oder von einem Dienstleister in deren Auftrag abgelesen, 

was auch durch Fernablesung geschehen kann. Der Anschlussnehmer bzw. der 

Abwassereinleiter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich 

sind. Die Stadt Kassel kann gestatten, dass die Wasserzähler selbst abgelesen werden 

oder dazu auffordern. Bei fernabgelesenen Wasserzählern wird die Sicherheit der 

gesendeten Daten durch eine Datenübertragung mit gesonderter Verschlüsselung 

gewährleistet. Den Ableseturnus legt die Stadt Kassel unter Beachtung von 

Erfordernissen der Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität fest. Dabei erfolgen Ablesungen 

nur so oft, wie es für die Veranlagung der Benutzungsgebühren oder für Funktions- und 

Kontrollüberprüfungen erforderlich ist. 

 

Konnte die Ablesung der Wasserzähler nicht erfolgen, ist die Stadt Kassel berechtigt, den 

Verbrauch nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen  

(§ 162 AO). Bei der Schätzung ist der gemessene Verbrauch im letzten Ableseabschnitt 

zu berücksichtigen. Die Schätzungsbefugnis besteht insbesondere, 

 

a) wenn die Wohnung zum Zweck der Ablesung nicht betreten werden konnte,  

 

b) wenn ein fernablesbarer Wasserzähler nicht fernabgelesen werden konnte, 

 

c) wenn eine Selbstablesung trotz der Aufforderung der Stadt Kassel nicht erfolgt ist, 

 

d) wenn der Wasserzähler versagt hat oder 

 

e)  bei unerlaubtem Einleiten von Wassermengen. 

 

Fehlen Wasserzähler, die Mengen im Sinne des § 27 Abs. 1 Nr. 1.2 und 1.3 der Satzung 

erfassen sollen, ist die Menge des verbrauchten Wassers vom Anschlussnehmer bzw. 

Abwassereinleiter auf andere Weise glaubhaft zu machen. Bei Hebeanlagen kann dies 

über einen Betriebsstundenzähler an der Anlage erfolgen. 

 

 

 (3) Falls Wasser noch keine 12 Monate lang bezogen worden ist, wird vom Durchschnitt des 

tatsächlichen Bezugs ausgegangen.“ 

 

 



Artikel 3 

 

§ 33 Abs. 1 und Abs. 2 erhalten folgende Fassung: 

 

„(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Festsetzungszeitraum Anschlussnehmer ist. Als 

Gebührenpflichtiger gilt auch, wer ohne zu dem in Satz 1 genannten Personenkreis zu 

gehören, Abwasser der öffentlichen Abwasseranlage zuleitet (Abwassereinleiter).“ 

 

„(2) Beim Wechsel des Anschlussnehmers geht die Gebührenpflicht auf den neuen 

Anschlussnehmer mit Beginn der Wasserlieferung an den neuen Anschlussnehmer über, 

spätestens jedoch mit Beginn des folgenden Monats. Melden der bisherige oder der neue 

Anschlussnehmer die Rechtsänderung nicht an, so haften beide gesamtschuldnerisch für 

die Gebühren für die Zeit ab Rechtsübergang bis zum Ende des Kalendermonats, in dem 

die Stadt Kassel von der Rechtsübertragung Kenntnis erhält.“ 

 

 

Artikel 4 

 

§ 34 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 34 

Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr 

 

(1) Die Gebühr entsteht mit Ende des jeweiligen Festsetzungszeitraums. Der 

Festsetzungszeitraum ist die Kalenderwoche. Somit kann eine ermittelte Wassermenge 

ab dem Beginn der darauffolgenden Kalenderwoche zum Gegenstand einer (endgültigen) 

Gebührenveranlagung gemacht werden. Endet die Gebührenpflicht vor Ablauf des 

Festsetzungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit der Beendigung der 

Gebührenpflicht. Ein Festsetzungsbescheid kann auch einen Zeitraum, der größer oder 

kleiner als 12 Kalendermonate ist, zum Gegenstand haben, wenn es aufgrund des 

Ablesezeitraums sinnvoll ist. Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 

Berechnungsgrundlage bildet die nach § 28 der Satzung maßgebliche Wassermenge.  

 

Wird ohne vorherige Ablesung erstmalig Abwasser eingeleitet, beginnt der 

Festsetzungszeitraum  

a) für Wassermengen nach § 27 Abs. 1 Nr. 1.1 der Satzung mit dem Tag des 

erstmaligen Wasserbezugs. Endet die Wasserlieferung, endet der 

Festsetzungszeitraum mit dem Tag, in dem die Ablesung der Wasserzähler für das 

Trinkwasser erfolgt. 

b) für Wassermengen nach § 27 Absatz 1 Nr. 1.2 und 1.3 der Satzung mit dem Tag der 

erstmaligen Einleitung. Der Festsetzungszeitraum endet mit dem Tag, in dem der 

Wasserzähler nach der letztmaligen Einleitung abgelesen wird. 

 

 

 



(2) Die Gebühr für die Schmutzwasserableitung wird von der Stadt Kassel durch 

schriftlichen Bescheid festgesetzt und angefordert. Der Bescheid kann in Verbindung mit 

der Anforderung anderer Grundstücksabgaben ergehen. 

Die Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserableitung wird für den Zeitraum zwischen 

der vorherigen und der aktuellen Ablesung der Wasserzähler festgesetzt. 

 

(3) Zur Festsetzung der Vorauszahlungen werden die Wassermengen unter 

Berücksichtigung der bisherigen Wassermengen geschätzt. Die Vorauszahlungen sind 

erstmals 10 Tage nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig, wenn die Fälligkeit im 

Abgabenbescheid nicht datumsmäßig bestimmt ist. Im Vorausleistungsbescheid werden 

monatliche Vorauszahlungen festgesetzt.  

 

(4) Die Gebührenschuld wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig.  

 

(5) Für die Festsetzung von Vorauszahlungen werden, soweit keine Verbrauchsdaten 

vorliegen, Wassermengen sachgerecht geschätzt.  

 

(6) Die Stadt Kassel kann nach dem Vorliegen aktualisierter Verbrauchsdaten die 

Festsetzung der Vorauszahlungen entsprechend anpassen. 

 

(7) Auf Antrag des Gebührenpflichtigen können festgesetzte Vorauszahlungen zum 1. Juli in 

einer Jahressumme entrichtet werden. 

 

(8) Die für einen Festsetzungszeitraum festgesetzten Vorauszahlungen werden auf die 

Gebührenschuld angerechnet. 

 

(9) Ist die Gebührenschuld kleiner als die Summe der anzurechnenden Vorauszahlungen, so 

wird der Differenzbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids verrechnet bzw. 

erstattet.“ 

 

 

 

Artikel 5 

 

§ 35 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 

„(2) Wird ein Grundstück, für das bisher eine Gebührenpflicht bestand, in der Weise geteilt, 

dass die Voraussetzungen für die Entrichtung von Benutzungsgebühren nur noch für 

einen Grundstücksteil fortbestehen, so endet die Gebührenpflicht für den anderen 

Grundstücksteil mit der grundbuchlichen Eintragung der Teilung.“ 

 

 

 

 

 

Artikel 6 

 



§ 40 erhält folgende Fassung: 

 

„Die Gebühr für die Niederschlagswasserableitung wird als Jahresgebühr von der Stadt Kassel 

durch Bescheid schriftlich festgesetzt und angefordert. Der Bescheid kann in Verbindung mit 

der Anforderung anderer Grundstücksabgaben ergehen. Die Gebühr wird als Vorauszahlung 

erhoben. Die Vorauszahlung beträgt ein Viertel der Jahresgebühr. Die Vorauszahlungen sind 

am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Jahres fällig.“ 

 

 

Artikel 7 

 

§ 45 erhält folgende Fassung: 

 

„(1) Die Erhebung der Benutzungsgebühr erfolgt durch die Stadt Kassel. Auf das Verfahren 

finden die Vorschriften der §§ 32 bis 36 der Satzung sinngemäß Anwendung, soweit sich 

nicht aus Abs. 2 Abweichendes ergibt. 

 

(2)  Die Gebühr für die Grund-, Drainage- und Kühlwassereinleitung wird als Jahresgebühr 

von der Stadt Kassel durch Bescheid schriftlich festgesetzt und angefordert. Der 

Bescheid kann in Verbindung mit der Anforderung anderer Grundstücksabgaben 

ergehen. Die Gebühr kann als Vorauszahlungen erhoben werden. Die Vorauszahlung 

beträgt ein Viertel der Jahresgebühr, die sich bei der letzten Abrechnung ergeben hat. 

Die Vorauszahlungen sind in diesem Fall am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

November eines jeden Jahres fällig.“ 

 

 

 

 

Artikel 8 

 

§ 48 a wird neu eingefügt: 

 

„§ 48a 

Unterstützungsleistungen Dritter 

 

Die Stadt Kassel ist berechtigt, die Ermittlung von Berechnungsgrundlagen, die 

Abgabenberechnung, die Ausfertigung und Versendung von Abgabenbescheiden sowie die 

Entgegennahme der zu entrichtenden Abgaben von einem hierfür beauftragten Dritten 

wahrnehmen zu lassen. Sie ist ferner berechtigt, sich zur Erledigung dieser Aufgaben auch der 

Datenverarbeitungsanlagen Dritter zu bedienen.“ 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 9 

 

§ 51 erhält folgende Fassung: 

 

„Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.“ 

 

 

Kassel, den 

 

Stadt Kassel - Der Magistrat 

 

 

 

Christian Geselle 

Oberbürgermeister 
 




